
DER BEAUFTRAGTE DER EVANGELISCHEN KIRCHEN
BEI LANDTAG UND LANDESREGIERUNG NORDRHEIN-WESTFALEN

Kirchenr.t Dr Thomas We.ke männ

Düsseldort 20.10.2014
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Stelluntnahme der Evantelischen Landeskirchen auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen
zum Gesetzesentwurf der Landesregierung zur Novellierung des Gesetzes über die
Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - FlüAG (Drucksache 16/6689)

Sehr geehlie Frau Landtagspräsidentin,

für die Möglichkeit zum geplanten Gesetz zur Novellierung des Gesetzes über die Zuweisung
und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG, Drucksache
16/6689) Stellung ru nehmer. bedanken wir Lr\.

Der Gesetzesentwurf dient unter änderern der Fortschreibung der gesonderten pauschalen

Landeszuweisung zur Abmilderung der den Kommunen durch das Urteil des Bundesver
fassungsgerichts vom 18. Juli 2012 und die sich daraus ergebende Übergangsregelung zur
Sicherstellung des Existenzminirnums entstehenden zusätzlichen Kosten für das lahr 2015

analog zur Rege ung für das Jahr 2014.

Die evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen sind sehr erfreut,
dass eine Anrechnungsregelung für durch Kommunen in Obhut genommene unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge unter 16 Jahren aufgenommen wurde.

Dies wird in Zeiten erheblicher finanzieller Engpässe als wichtiges Signal in den Kommunen
ankommen, vor allem weil einige der jungen Flüchtlinge über die Zeit der lnobhutnahme
hinaus am Aufnahmeort verbleiben werden. Wir sehen dies als einen wichtigen lmpuls auch
für die Weiterarbeit an der Handreichung zur Begleitung von unbegleiteten minderjährigen
Flücl^tlingen in Nordrheir-we'tfalen an.
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Stellungnahme der Evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen 
zum Gesetzesentwurf der landesregierung zur Novellierung des Gesetzes über die 
Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - FlüAG (Drucksache 16/6689) 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

für die Möglichkeit zum geplanten Gesetz zur NovelIierung des Gesetzes über die Zuweisung 

und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Drucksache 
16/6689) Stellung zu nehmen, bedanken wir uns. 

Der Gesetzesentwurf dient unter anderem der Fortschreibung der gesonderten pauscha len 
Landeszuweisung zur Abmilderung der den Kommunen durch das Urteil des Bundesver

fassungsgerichts vom 18. Juli 2012 und die sich daraus ergebende Übergangsregelung zur 

Sicherstellung des Existenzminimums entstehenden zusätzlichen Kosten für das Jahr 2015 

analog zur Regelung für das Jahr 2014. 

Die evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen sind sehr erfreut, 

dass eine Anrechnungsregelung für durch Kommunen in Obhut genommene unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge unter 16 Jahren aufgenommen wurde. 

Dies wird in Zeiten erheb li cher finanzieller Engpässe als wichtiges Signal in den Kommunen 

ankommen, vor allem weil einige der jungen Flüchtlinge über die Ze it der Inobhutnahme 
hinaus am Aufnahmeort verbleiben werden. Wir sehen dies als einen wichtigen Impuls auch 

für die Weiterarbeit an der Handreichung zur Begleitung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen an . 
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Wir begrüßen, dass die Landesregierung einen pragmatischen Weg zur Überbrückung der 
durch die Übergangsregelung zur Sicherstellung des Existenzminimums entstandenen 
Mehrkosten eingeschlagen hat, der eine zusätzliche Belastung der Kommunen abmildert. 
Allerdings können wir im Gesetzesentwurf nicht erkennen, auf welcher Berechnungs
gru ndlage die Sonderzuweisung festgelegt w ird, Unabhängig von weiteren erforderlichen 
Entlastungssignalen an die Kommunen regen wir an, dass die Kosten nicht erst im Nach
hinein, sondern prognost isch im Vorhinein erstattet werden. 

Aus unserer Sicht sollte in dem vorliegenden Gesetzesentwurf eine Härtefa ll regelung z.B. 
durch Einrichtung eines Sonderfonds für die Erstattung von Gesundheitskosten, die einen 
Schwellenwert überschreiten, aufgenomm en werden. 

Innenmin ister Jäger hat in seiner Rede im Landtag am 2. Oktober 2014 festgestellt: "Diese 
Landesregierung steht für eine Willko mmensgesellschaft! 
Das umfasst ganz ausdrücklich auch diejenigen, die bei uns Schutz suchen!" 
Dieses Bekenntnis fi ndet unsere klare Zustimmung, aus unserer Sicht gehört das Ziel der 
Etablierung einer Willkommensku ltur für Flüchtlinge in eine noch feh lende Präambel des 
FIÜAG . 

Unsere Kirchengemeinden engagieren sich vor Ort für die Entwicklung einer solchen Will
kommenskultur u.a . durch die Begleitung von Flüchtlingen und Hilfest ellungen unterschied
lichster Art. Dadurch nehmen wir wahr, dass die Aufnahmeb ereitschaft vieler Kom munen 
durch die mangelhafte Landeserstattung für die Unterbringung und Versorgung von Flücht
lingen gerade bei stark ste igenden Zugangszahlen auf eine harte Probe gestellt w ird. 
Das Land sollte hier stärker Veran twortung übernehmen, dam it die bisher überwiegend 
vorhandene ört liche Aufnahmebere itschaft erhalten bleibt. 

Daher regen wir an, das bisherige - pragmatische - Provisorium einer Sonderpauschale 
baldmöglichst durch eine reguläre und weitgehend kostendeckende Refinanzierung der 
tatsächlich entstehenden Kosten abzu lösen. In diesem Zusammenh ang verweisen wir auf die 
im August 2014 von Pro Asyl herausgegebene Gesamtdarstellung " Unterbringung von 
Flüchtlingen in Deutschland. Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich" 
(http://www.proasyl.de/fi leadmin/ fm-
damj NEWSj 2014jLaendervergieich _ U nterbringung_ 2014-09-23 _ 01. pdf). In dieser Unter
such ung werden verschiedene Kostenerstattungsformen der Bundesländer verglichen, und 
es wird deut lich, das Nordrhein-Westfalen dabei nicht die für die Kommunen günstigsten 
Regelungen hat. 

Wir sehen es als eine weitere Aufgabe an, auch die langjährig gedu ldeten Flüchtlinge in die 
volle Anrechnung mit einzubeziehen. Die Kommunen haben nicht zu verantworten, dass 
bisher keine wirksame gesetzliche BleibereCht sregelung in Kraft gesetzt wurde, die das 

Unwesen der Kettenduldungen abschafft . 
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Wir erlauben uns an dieser Stelle den Hinweis, dass das von der landesregierung im 
Koal itionsvertrag formu lierte Ziel der gänzl ichen Abschaffung des Asylbewerberleistungs
gesetzes bei erfolgreicher Umsetzung zu einer erhebl ichen Entl astung des l andes und der 
Kommunen führen und die Fest legung einer auskömm lichen Finanzierung der Flücht lings
aufnah me in den Kom munen deutl ich er leichtern würde . Wir möchten die l andesregierung 
daher ermuntern, dieses Ziel auf Bundesebene konsequent weiterzuverfol ge n. 

Nach unseren Beobachtungen wird die Zweckb indung von 4,5 % der Zuwendung an die 
Kommunen an die Durchführung soz ia ler Betreuung für Flücht linge vie lerorts nicht konse
quent umgesetzt , sondern z.B. für die Anstellung von Hausmeistern verwendet. Eine im 
Gesetz veranke rte Nachweispflicht für die dem Zweck entsprechende Verwendung der 
Mittel scheint uns dah er angezeigt. 

Insgesamt regen wir zur Frage der Verbesserung der ko mmunalen Unterbringung von 
Flüchtlingen an, mit den Kom munen und unter Einbeziehung der Zi vi I gesellschaft (etwa 
zu den erforder lichen Mindeststa ndard s) in 2015 im Dialog lösungen zu entwickeln. 

M it Blick auf eine aus unserer Sicht notwend ige grundsätzl iche Novell ierung des FlüAG 
mächten wi r die Gelegenheit nutzen, schon jet zt auf einige zentrale An liegen zur Verbes
serung des Flüchtlingssch utzes in Nordrhein-Westfalen hinzuweisen, die auch ihren 
Ausdruck im FlüAG finden sollte n. 

Wie in unserer Stellungnahme zum Teilhabe- und Integrationsgesetz vom 3, November 2011 
bereits ausgedrückt, halten wi r es für richtig, das FlüAG in das Tei lhabe- und Integrations
gesetz einzugliedern. 
Des Weiteren müssen aus unserer Sicht im FlüAG auch die Eckpunkte eines hoffentlich bald 
neu entwicke lten Erstaufnahmesystems des Landes Nordrhein-Westfa len in Bezug auf 
Unterbringung, Vertei lung, Versorgung, soziale Betreuung und Beratung in landesvera nt
wartung verankert werden. 

Wie in früheren Stellungnahmen der Evangelischen landes kirchen auf dem Gebiet von 
Nordrhein-Westfa len zum Ausdruck gebracht, sehen wir eine Festlegung von Grund
standards in der Erstaufnahme von Flücht lingen in landesvera ntwortung im FlüAG als 
unabdingbar an. 

Grundlegende Qualitätsstand ards fü r Betreiber von Landesaufnahmeein richtungen, se ien es 
priva trechtliche Firmen oder Non-Profit-Organisat ionen, müssen jederze it öffentlich nach
vollz iehbar sein. Diese Anforderung gilt aus unserer Sicht für jede l andesaufga be, fü r die das 
land eine Privatisierung in Erwägung zieht. 

Als Evangelische landeskirchen auf dem Gebiet von Nordrhein-Westfalen bitten w ir das 
land, das landesprogramm "Soziale Beratung von Flüchtl ingen" zu stärken und insbe
sondere an jedem Standort der Erstaufnahme eine auskömmlich fi nanzierte Verfahrens
beratung vorzuhalten. Wir weisen darauf hin, dass für die besonders schutzbedürftigen 
Flüchtlinge in Folge der EU-Aufnahmerichtlin ie hier we itere Herausforderungen au f das land 

zukommen. 
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Im FlüAG sollten auch M indeststandards für die Unterbringung in den Kommunen vorgege
ben werden, dabei sollte der Vorzug für private und dezentrale Unterbringung benannt 
werden . Wi r regen an, die Zuwendungen an die Kommunen auf der Basis der Berechnungen 
fü r diese Unterbringungsformen anzusetzen. 

Nach etl ichen Jahren, in denen Flüchtl inge aufgrund ger ingerer Zahlen und geringeren Inte
ress es in unserem Bundesland und se inen Komm unen ka um sichtbar waren, ze igt sich in 
diesen Wochen, dass diese Zei ten vorbei sind. Das l and Nordrhein-Westfa len, die 
Kommu nen, die Kirchen und andere zivilgesellschaftliche Akteure, Wirtschaft und die 
Bürgergesel lschaft stehen in den nächsten Jahren vor der Aufgabe, Flüchtlinge, die in einer 
deutlich wahrnehmbaren Zahl zu uns kommen werden, nicht nur in humaner Weise 
aufzunehmen. Es wird auch darum gehen, sie als Faktor von erheblicher Re levanz in all en 
Politikbere ichen anzuerkennen und mit entsprechender Priorität zu behandeln, wenn der 
sozia le Friede gewahrt bleiben so ll. 

Die gesamtgesellschaftl iche Aufgabe besteht darin, den Schutzsuchenden Rahmenbedin
gungen zu schaffen, die den Zielen dienen, dass Sch utz durch das Asylrecht t at sächlich 
erreichbar ist und dass sich damit eine rea list ische Perspektive auf Integration und Tei lhabe 
für nach Nordrhein-Westfalen Geflüchtete verbindet. 

Entsprechend brauchen wi r in unserem Bundesland ein Flücht lingsaufn ahmegesetz, das vor 
allem diese n gesel lschaftspolit ischen Zielen dient. 

Zu den weiteren hier genannten grundlegenden Aspekten schlagen wir vor, dass die 
Novell ierung des FlüAG in diesem Geist in einem breiten Betei ligungsverfah ren der rele
van ten Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kommunen und Zivilgesellschaft ba ld
möglichst auf den Weg gebracht wird. 

M it freundlichen Grü ßen 
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